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Martin Sellner ist einer der be-
rüchtigtstenRechtsextremenEu-
ropas. Mediale Bekanntheit er-
langte der Sprecher der Iden-
titären Bewegung Österreichs
insbesondere wegen seiner Rol-
le beimkonspirativenTreffenvon
völkischenKreisen inPotsdam im
November 2023. Sellner vertritt
rassistische und antisemitische
Positionen. Grossbritannien, die
USAundDeutschlandverhängten
deswegen bereits Einreisesper-
ren gegen ihn. ImHerbst desver-
gangenen Jahres folgte auch die
Schweiz diesem Beispiel.

Sellnerwollte an einerVeran-
staltung in Locarno mit dem Ti-
tel «Die Schweiz und die Remi-
gration» auftreten. Organisiert
wurde derAnlass von der Jungen
Tat, einer rechtsextremen Grup-
pierung aus der Schweiz. Weni-
geTage vor demAuftritt hinderte
das Bundesamt für Polizei (Fed-
pol) Sellner an der Einreise.

Ein Jahr nach dem Vorfall
kommt das Bundesverwaltungs-
gericht in St. Gallen nun zum

Schluss: Die Einreisesperre war
widerrechtlich. Es lagen keine
hinreichendenAnhaltspunkte für
eine sicherheitsrelevante Gefahr
durch Sellnervor.Und besonders
brisant: Dessenwaren sich offen-
bar auch die zuständigen Fach-
leute beimFedpol bewusst.Aller-
dings wurden sie von der dama-
ligen Amtschefin Nicoletta Della
Valle zurückgepfiffen.

Sellner ist nicht vorbestraft
Den Antrag für die Einreise-
sperre stellte die Kantonspoli-
zei Zürich achtWochen vor dem
geplanten Auftritt Sellners. Die
zuständigen Fachpersonen in-

nerhalb des Fedpol teilten der
Kapo aber am 30. Septembermit,
dass die rechtlichen Vorausset-
zungen für dieMassnahme nicht
erfüllt seien.

Um ein Einreiseverbot zu ver-
hängen, muss gemäss Artikel 67
desAusländer- und Integrations-
gesetzes eine «tatsächliche, ge-
genwärtige und schwerwiegen-
deBedrohung fürdie innere oder
äussere Sicherheit des Landes»
vorliegen. Sellner vertritt zwar
klar rechtsextreme Positionen.
Ein Einreiseverbot kann aber erst
dann inBetracht gezogenwerden,
wenn jemand für die Erreichung
seiner politischen Ziele explizit
Gewalt befürwortet. Dies sei im
Fall von Martin Sellner nicht der
Fall, so die Fedpol-Experten.

Della Valles Intervention
Marius Weyermann, der Kom-
mandant der Kantonspolizei Zü-
rich, gab sichmit dieser Begrün-
dung nicht zufrieden. Wie ein
kürzlich publizierter Bericht der
ständerätlichen Geschäftsprü-
fungskommission (GPK-S) zeigt,
intervenierte er bei der damali-

gen Fedpol-ChefinNicoletta Del-
la Valle persönlich. Er bat sie,
dem Gesuch auf Einreiseverbot
doch stattzugeben, entgegen der
Empfehlung ihrer Fachleute.

DellaValle, die zu diesemZeit-
punkt nur noch vier Monate im
Amt übrig hatte, erfüllte diesen
Wunsch aus der Zürcher Sicher-
heitsdirektion von Mario Fehr.
Gegenüber der GPK-S sagte sie
später, dass die Fedpol-Mitarbei-
tenden des zuständigenBereichs
zwardossierfest seien,«aberhäu-
fig die Realitäten derbetroffenen
Kantone» ausblendetenund«kei-
nen Gesamtblick» hätten.

DasEinreiseverbotwurde spä-
terdamit begründet, dass Sellner
mit der Jungen Tat in Erschei-
nung trete, die in derSchweiz be-
reits gewalttätig-extremistische
Straftaten verübt habe. So sei-
en gegenmehrere Mitglieder der
Jungen Tat Strafbefehle – unter
anderem wegen Rassendiskri-
minierung sowie Vergehen ge-
gen das Sprengstoffgesetz – er-
lassenworden.

Diese InterventionDellaValles
war intern äusserst umstritten.

Sie dürfte gemäss dem Bericht
der GPK-S ihre Entscheidungs-
befugnisse als Amtschefin auch
arg strapaziert haben. EvaWildi-
Cortes, Della Valles Nachfolgerin
als Fedpol-Chefin, sagte gegen-
über der GPK-S, dass es für den
Einbezug derDirektion in solche
Fachentscheide «keinen vordefi-
nierten Ablauf» gebe.Wildi-Cor-
tes begründete das damit, dass
Interventionen auf dieser Stufe
gar nicht erfolgen sollten.

Abschliessendes Urteil
Wie das Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts zeigt, war die
erste rechtliche Einschätzung
der Fedpol-Experten denn auch
zutreffend. Die St. Galler Rich-
ter kommen zum Schluss, dass
von Sellner keine sicherheitsre-
levante Gefahr für die Schweiz
ausging. Es hebt die Einreise-
sperre rückwirkend auf. Aus der
Schweizer Steuerkasse steht Sell-
ner zusätzlich eine Parteient-
schädigung von 3000 Franken
zu. Das Urteil ist abschliessend
und kann vom Fedpol nichtwei-
tergezogen werden.

Die Schweizmuss dem rechtsextremen
Martin Sellner 3000 Franken zahlen
Zu Unrecht an Einreise gehindert Ex-Fedpol-Chefin Nicoletta Della Valle verhängte 2024 – trotz internem
Widerstand – ein Einreiseverbot gegen den Österreicher. Für ein Gericht war diese Massnahme unrechtmässig.

Martin Sellner ist Sprecher
der Identitären Bewegung
Österreichs. Foto: Imago

So teuerwie in der Schweiz sind
die Kitas nirgendwo sonst in Eu-
ropa. Im Schnitt kostet die exter-
ne Kinderbetreuung berufstätige
Eltern 29 Prozent ihres Einkom-
mens. Das hat die Organisation
fürwirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung berechnet.

Seit 2003 hat der Bund die
SchaffungvonBetreuungsplätzen
mit einem Impulsprogrammund
451 Millionen Franken gefördert.
Damit wurden über 72’000 neue
Plätze geschaffen – in Kinder-
tagesstätten, in der schulergän-
zenden Betreuung und in Tages
familien.DasProgrammist immer
wieder verlängert worden – bis
Ende 2026. Nach über 20 Jahren
«Übergangslösung» und zahlrei-
chen Debatten haben sich Natio-
nal- und Ständerat nun auf eine
nationale Betreuungszulage ge-
einigt, um Familienmit ihren ho-
hen Kita-Kosten zu unterstützen.

—Wer hat künftig Anspruch?
Die Betreuungszulagen können
von Eltern angefordert werden,
die erwerbstätig sind oder sich
in einerAus- oderWeiterbildung
befinden. Beide Elternteile müs-
sen dabei ein Minimaleinkom-
menverdienen.Wie hoch derBe-
schäftigungsgradmindestens zu
sein hat, ist noch nicht geregelt.

Darüber hinaus müssen die
KindereinenSchweizerWohnsitz
haben. Sie dürfen also nicht aus
dem grenznahen Ausland stam-
men.EineweitereVoraussetzung:
Die Kita muss ihre Leistungen in
derSchweiz und in einerLandes-
sprache erbringen. Die Beiträ-
ge werden nur ausbezahlt, wenn
das Kind institutionell betreut
wird, also etwa in einer Kinder-
tagesstätte oder einerTagesfami-
lie.Werdas Kindvon einerNanny
oder von den Grosseltern baby-
sitten lässt, hat keinenAnspruch.

—Wie hoch ist
die Betreuungszulage?
Pro Kind undWochentag beträgt
die Zulage 100 Franken monat-
lich. Schickt also eine Familie
etwa zwei Kinder an drei Tagen
pro Woche in die Kita, bekommt
sie insgesamt 600 Franken mo-
natlich.Die Zulagenwerden aus-
bezahlt, bis dasKind acht Jahre alt
ist.Kindermit einerBehinderung

sollenmaximal das Doppelte be-
kommen, wenn ihre Betreuung
einen Mehraufwand bedeutet.

Ausserdem soll die Zulage – je
nach kantonalerGesetzgebung –
zusätzlich zu den Fördergeldern
ausbezahlt werden, welche die
Eltern bereits von den Kantonen
oder den Gemeinden erhalten.
Letztere unterscheiden sich stark.
Während einige Kantone die Kin-

derbetreuungmitmehrerenMil-
lionen subventionieren, überlas-
sen andereKantonedie Finanzie-
rung ganz den Gemeinden.

—Wiewerden die zusätzlichen
Kosten finanziert?
Diese Frage beschäftigte Nati-
onal- und Ständerat besonders
stark. Soll sich der Bund grund-
sätzlich an der Finanzierung der

Kinderbetreuungbeteiligen,oder
ist dasnichtvielmehrAufgabeder
Kantone und Gemeinden? Die
nationalrätliche Kommission für
Wissenschaft, Bildung und Kul-
tur rechnetmit Zusatzkostenvon
rund 710 Millionen. Die Antwort
lautet nun:Die Finanzierung liegt
bei denKantonen.Sie entscheiden
auch, wie die Betreuungszulage
finanziert werden soll. Sie haben

dabei dieMöglichkeit, die Arbeit-
geber in die Pflicht zu nehmen.

DerBund sollmit sogenannten
Programmvereinbarungen fürdie
Kantone Anreize schaffen, da-
mit Angebotslücken geschlossen
werden undmehr institutionelle
Betreuungsplätze für Kinder mit
Beeinträchtigungen geschaffen
werden.Fürdiese Programmver-
einbarungen soll derBund fürdie
ersten vier Jahre nach Inkrafttre-
ten des Gesetzes 100 Millionen
Franken zurVerfügung stellen.

—Was passiert
mit der Kita-Initiative?
Das Parlament stellt die neue Fi-
nanzierung als indirektenGegen-
vorschlag derKita-Initiative ent-
gegen.Diese geht deutlichweiter
als der Gegenvorschlag. Sie for-
dert, dass Eltern höchstens zehn
Prozent ihres Einkommens für
die Kita-Plätze ihrer Kinder aus-
gebenmüssen.Daswäremit Kos-
ten von jährlich zwischen 2 und
2,5Milliardenverbunden.Die Ini-
tiativewirdvoraussichtlich in der
Frühlingssession 2026 imNatio-
nalrat behandelt.

Sabrina Bundi

Die nationalrätliche
Kommission
fürWissenschaft,
Bildung und Kultur
rechnetmit
Zusatzkosten von
rund 710Millionen.

Jetzt ist klar, wie viel Geld Eltern künftig erhalten
Kita-Finanzierung Nach jahrelangem Ringen hat das Parlament entschieden. Doch dafür aufkommen werden die Kantone müssen.

Bringen berufstätige Eltern ihre Kinder in die Kita, erhalten sie pro Kind und Wochentag 100 Franken monatlich. Foto: Franziska Rothenbühler

Wirtschaftsprognosen BAKEcono-
mics rechnet für die Schweizmit
einem nur schwachen Wachs-
tum im kommenden Jahr. Vor
allem die anhaltende Unsicher-
heit und ein schwacher globaler
Investitionszyklus dürften die
Export- und Investitionsgüter-
industrie bremsen.

Konkret prognostizieren die
Ökonomen des Basler Instituts
für 2026 ein um Sportevents
bereinigtes BIP-Wachstum von
0,9 Prozent. Nach einem bereits
unterdurchschnittlichenPlusvon
nur 1,4 Prozent im auslaufen-
den 2025wäre das also nochmal
eine klare Verlangsamung. Die
BIP-Prognose für das kommen-
de Jahr bleibt damit seit August
unverändert.

Der jüngst kommunizierte
Zolldeal zwischen der Schweiz
und den USAsorge zwar für eine
willkommeneEntlastung und re-
duziere insbesondere dieWettbe-
werbsnachteile gegenüber dem
vergleichbarenAusland, hiess es
gestern in einer Mitteilung. Er
sei jedoch bereits in der bisheri-
gen Prognose antizipiert – ohne
ihn würde der Ausblick für 2026
umbis zu 0,3 Prozentpunkte tie-
fer ausfallen.

Trotz der geplanten Senkung
seien die Zölle deutlich über dem
Niveau vonAnfang 2025, beton-
te BAKEconomicsweiter. Zudem
bleibe die Handelspolitik derUS-
Regierung unberechenbar. (SDA)

Wachstum von
nur 0,9 Prozent
erwartet

5

Politik & Wirtschaft
Mittwoch, 10. Dezember 2025

Anja Burri

Alle RadiohörerinnenundRadio-
hörer, die noch ein UKW-Radio
haben, können dieses weiterhin
nutzen. Der Ständerat hat mit 21
zu 18 Stimmen und 5 Enthaltun-
genbeschlossen,dieAbschaltung
derUKW-Senderauf unbestimmt
zu vertagen. Weil schon der Na-
tionalrat so entschieden hatte,
muss der Bundesrat nun einlen-
ken und die UKW-Frequenzen
ab 2027 neu ausschreiben. Das
werde kostspielig und aufwen-
dig, sagte Medienminister Albert
Rösti gestern im Ständerat.

Doch die kleine Kammer ge-
wichtete das wirtschaftliche In-
teresse der Privatradios höher.
Diese befürchten,nach derUKW-
Abschaltung viele Hörer und da-
mit wichtige Werbegelder zu
verlieren. Die SRG habe seit der
UKW-Abschaltung Anfang Jahr
500’000 Hörerinnen und Hörer
verloren, sagte SVP-Ständerat Ja-
kob Stark. Für die Privatradios
hätte ein solcher Hörerschwund
existenzielle Konsequenzen: Die
Mindereinnahmen bei der Wer-
bungwären fünfmal höherals die
Kosten fürdasBetreibenderUKW-
Technologie, rechnete er vor.

Bitter für die SRG
Die Argumente der Gegner, wo-
nach die Privatradios sich be-
reits vor zehn Jahren zum UKW-
Ausstieg bekannt und vom Bund
84 Millionen für die Umrüstung
auf die digitale Technologie DAB
erhalten hätten, zogen zuwenig.
UndauchderHinweis lief ins Lee-
re, dass selbst die grösstenUKW-
Befürworterwie etwaderZürcher
Radiopionier Roger Schawinski
längst nur noch dort UKW-Anla-
gen betrieben,wo es sich rentie-
re, nämlich in Ballungszentren
wie Zürich.

Für die SRG ist dieser Ent-
scheid bitter.Denn sie ist freiwil-
lig vorangegangen und hat per
1. Januar 2025 bereits alle ihre
UKW-Sender abgestellt.Manwar
SRG-intern von viel tieferen Hö-
rerverlusten ausgegangen und
wollte dadurch die Digitalisie-
rung weiter vorantreiben. Lan-
ge beharrte die SRG-Führung
trotz desHörerschwunds undder
wachsenden internen Kritik aus
den Redaktionen auf dem ein-

geschlagenen Weg. Bis SRG-Ge-
neraldirektorin Susanne Wille
kürzlich auf ihrem eigenen Sen-
der SRF antönte, dass die SRG
den Entscheid überdenken wer-
de, falls das Parlament die Rah-
menbedingungen ändere unddie
Privatradios ihre UKW-Sender
tatsächlichweiter betreibenwür-
den. So ähnlich äusserte sichWil-
le dann auch bei der Anhörung
in der vorberatenden Kommis-
sion und im Gesprächmit Parla-
mentariern.

Dieser Entscheid ist nun ge-
fallen. Wie mehrere Ständerä-
tinnen und Ständeräte dieserRe-
daktion bestätigten, gehen auch
im Parlament viele davon aus,
dass die SRG zumindest einen
Teil ihrer Sender wieder über
UKWverbreiten wird.

«SRG könnte nun punkten»
Damit rechnet auch die private
Konkurrenz – allen voran Radio-
1-GründerRoger Schawinski, der
die UKW-Kehrtwende angestos-
sen hatte. «Natürlichwerdenwir
dadurchwiederHörerverlieren»,
sagt Schawinski, derwie viele der
grösseren Privatradios dank dem
UKW-Rückzug der SRG zulegen
konnte. Er betont, dass er nicht
nur aus Eigeninteresse für den
UKW-Erhalt gekämpft habe,wie
ihm das im Ständerat vorgewor-
fenworden sei. «Als Gründer des
‹Kassensturz› denke ich immer
aus Sicht der Konsumenten.»

«Ich bin der SRG dankbar für
ihren katastrophalen Fehlent-
scheid, UKW abzustellen. Nur
weil die negativen Folgen so
gravierend waren, konnte UKW
in letzter Minute gerettet wer-
den», sagt Schawinski. Auch die
SRG selbst müsste eigentlich

froh sein, ist er überzeugt. «Nun
kann die SRG imAbstimmungs-
kampf um die Halbierungs
initiative ihre Rückkehr zu UKW
ankündigen und bei der Bevöl-
kerung punkten», sagt er. An-
gesichts der Stimmung in der
Bevölkerung dürfe sich die SRG
keine solchen unnötigen Fehler
erlauben.

Tatsächlich steht die SRG vor
herausfordernden Monaten, bis
das Stimmvolk am 8.März kom-
menden Jahres über die Halbie-
rungsinitiative entscheidet. Su-
sanne Wille kämpft gerade um
das Überleben ihres Unterneh-
mens in der jetzigen Form. Da
stellt sich die Frage, ob es sich die
SRG überhaupt leisten kann, auf
eine Rückkehr zurUKW-Techno-
logie zu verzichten – und damit
freiwillig Hörer den Privatradios
zu überlassen.

Rückkehr nicht so einfach
Der Urner FDP-Ständerat Josef
Dittli, der sich im Rat vergeblich
für die UKW-Abschaltung ein-
setzte, spricht von einem «Di-
lemma» der SRG. Siemüsse sich
zwangsläufig mit dem markan-
tenHörerschwund auseinander-
setzen, sagt er. Dittli könnte sich
vorstellen, dass die SRG künf-
tig einen Teil ihrer Sender wie-
der auf UKW verbreitet, um da-
durch in den bevölkerungsrei-
chen Gegenden die verlorene
Hörerschaft zurückzugewinnen.
Er sei aber selbst gespannt, wie
sich die SRG entscheide.

Weil sie die Konzessionen per
Anfang 2025 zurückgegeben hat,
dürfte eine Rückkehr zu UKW
nicht ganz so einfach werden.
Die SRG muss sich für die neu-
en, ab 2027 gültigen Konzessi-
onen neu bewerben. Um früher
wieder über UKW auf Sendung
zu gehen, müsste die SRG beim
Bundesamt für Kommunikation
ein Gesuch stellen.

Ob sie das tut, liess die SRG in
einer ersten Stellungnahme nach
dem Ständeratsentscheid offen.
«Die Politik undTeile der Bevöl-
kerung erwarten eineWeiterfüh-
rung derUKW-Verbreitung», teilt
ein Sprecher mit. Die SRG neh-
me diesen Entscheid zur Kennt-
nis, prüfe als Konsequenz ver-
schiedene Optionen und infor-
miere zeitnah.

Sieg für die Privatradios
Medienpolitik Das Parlament lässt die Schweizer Radios weiter via UKW senden. Kehrt die SRG zurück zur analogen Technologie?
Darüber will sie bald informieren – vielleicht auchmit Blick auf die Halbierungsinitiative.

Der 80-jährige Roger Schawinski im Studio von Radio 1, das weiterhin auf UKW senden will. Foto: Urs Jaudas

«Als Gründer
des ‹Kassensturz›
denke ich immer
aus Sicht der
Konsumenten.»
Roger Schawinski
Zürcher Radiopionier

Die erste Bodenstation von Star-
link in der Schweiz darf gebaut
werden. Die Gemeinde Leuk VS
hat dem Gesuch von Spacex für
rund 40 Satellitenantennen die
Bewilligung erteilt. Sie sollen auf
demGelände derehemaligenAb-
hörstation im Ortsteil Brentjong
aufgestellt werden und als Infra-
struktur für Elon Musks Überall-
Internet dienen.

Gegen die geplante Starlink-
Bodenstation imOberwallis hatte
sichWiderstand formiert.Die In-
teressengemeinschaft «40 neue
Satellitenantennen: NEIN, so
nicht» sowie der Verein «Schutz
vor Satellitenstrahlung Regi-
on Leuk» hatten dagegen Ein-
sprache eingereicht. Diese wur-
de nun abgewiesen, wie Pomo-
na.ch berichtet.

Die Gegner desVorhabenswarn-
ten unter anderemvor steigender
Strahlenbelastung,vornegativen
Auswirkungen auf die Stromver-
sorgung der Region und vor ei-
nermöglichenmilitärischenNut-
zungderAnlage.Dass es dennoch
eine Baubewilligung gibt, kriti-
sieren sie jetzt. Aus ihrer Sicht

weist derGemeinderatsentscheid
«diverse Mängel» auf.

Der Verein «Schutz vor Satel-
litenstrahlung Region Leuk»will
deshalbweiter gegen das Projekt
kämpfen.Erhat amvergangenen
Samstag einGesuchumaufschie-
bende Wirkung beim Walliser
Staatsrat eingereicht. Damit soll
verhindert werden, dass vorzei-
tigmit demBauderBodenstation
begonnen werden kann. Parallel
dazuwerde eine Beschwerde ge-
gen den positiven Bauentscheid
des Gemeinderats an den Staats-
rat vorbereitet, so Pomona.ch.

Über 9000 aktive Satelliten
DieAnlage oberhalbvon Leuk für
die Kommunikationmit denTau-
senden Starlink-Satellitenwürde
dereinst zu den grössten ihrerArt

in Europa zählen. Eine typische
Bodenstation für das Netzwerk
hat nurneunAntennen.Die rund
40Exemplare imWallis sollen je-
weils etwa 2,5 Meter hoch sein
und durch Kuppeln gegen Wit-
terung geschützt werden.

Starlink ist ein Netzwerk von
Satelliten in einer erdnahen Um-
laufbahn,das Internetverbindun-
gen in abgelegene Gebiete liefert
, wo traditionelle Verbindungen
fehlen.EswirdvomUS-Unterneh-
men Spacex gebaut und betrie-
ben,dessenCEOderTechmilliar-
därElonMusk ist.Starlinkverfügt
heute nach Angaben von Spacex
über mehr als 9000 aktive Satel-
litenundhatweltweit etwa6Mil-
lionen Kundinnen und Kunden.

Oliver Schneider

ElonMusk darf Starlink-Station imWallis bauen – Gegner wollen weiterkämpfen
Internet aus dem Orbit Die Gemeinde Leuk hat die Bewilligung erteilt: Spacex kann 40 Satellitenantennen aufstellen.

Auf dem Gelände der früheren Abhörstation oberhalb von Leuk sollen
bald die Antennen für Elon Musks Satelliteninternet stehen. Foto: Imago

Kritiker haben
ein Gesuch
um aufschiebende
Wirkung beim
Walliser Staatsrat
eingereicht.


